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PRÄAMBEL 

des Gemeinderates der Gemeinde Trebesing zum Örtlichen Entwicklungskonzept 

(ÖEK 2023) 

 

Die Kombination einer negativen Geburtenbilanz in der Gemeinde Trebesing mit einer 

moderat negativen Wanderungsbilanz schlägt sich seit dem Jahr 2001 in einer stetigen 

Abnahme der Bevölkerung nieder. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, war und 

ist es erforderlich, die Attraktivität der Gemeinde durch die Aufwertung der Wohn-, 

(Nah-)Versorgungs- und Bildungsinfrastruktur zu stärken.  

Im vorliegenden Entwurf des neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK 2023) wird 

basierend auf die Vorgaben der Raumordnung der diesbezügliche Fokus auf die 

Stärkung der Ortskerne und die innerörtliche Verdichtung gerichtet.  Allen voran soll 

durch die Etablierung und Stärkung des Siedlungsschwerpunktes Trebesing-Zlatting die 

Erhaltung der zentralörtlichen Einrichtungen sichergestellt werden. 

 

Generell werden dabei folgende Grundsätze befolgt, um bestehende Ressourcen zu 

nutzen und die Bodenverdichtung zu minimieren: „Innenentwicklung geht vor 

Außenentwicklung“, „Nachnutzung geht vor Neubau“.  

Diese Prinzipien gelten als grundsätzliche Entscheidungsregeln für die 

Wohnraumschaffung.  

 

An erster Stelle steht somit die Nutzung von leerstehenden Objekten in 

raumplanerischen Gunstlagen, an zweiter Stelle wird auf geeignete Baulandreserven im 

bestehenden Siedlungsverband zurückgegriffen und erst an dritter Stelle wird die 

Erweiterung des Siedlungsraumes im Anschluss an bereits bebautes Gebiet ermöglicht.  

Grundsätzlich wird auf eine klimawandelangepasste Bebauung, Erschließung 

(außerhalb bekannter Gefährdungsbereiche) und Grünraumgestaltung geachtet. 

 

Außerhalb der raumordnungsbasierten Analysen und Zielsetzungen des Örtlichen 

Entwicklungskonzeptes muss die Attraktivität der Gemeinde Trebesing als Wohn- und 

Wohlfühlort auch über weitere Maßnahmen erhalten und gestärkt werden. 
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Durch den Erhalt und die Aufwertung von Dorf- und Kommunikationsplätzen, und 

weiteren infrastrukturellen Angeboten, soll das Bleibeverhalten junger Erwachsener 

gestärkt werden. Dazu gehören: ein zeitgemäßes Kinderbetreuungsangebot, die 

Stärkung des in Trebesing ausgeprägten Vereinswesens und die Unterstützung der 

örtlichen Gemeinschaft.   

Diese Punkte sind wesentliche Identifikationsmerkmale mit der Heimatgemeinde und 

erhöhen die Bindung zu Trebesing. 

 

Neben laufenden Verbesserungen der Basisinfrastruktur und der Entwicklung von 

Baulandmodellen hat die Gemeinde in den Jahren 2016/2017 - im Zuge des LEADER-

Projektes „Generationen in Trebesing“ - mit der Errichtung von Proben- und 

Veranstaltungsräumen und eines Kindergartens bei der Volksschule Trebesing wichtige 

Akzente für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie die Stärkung des 

Vereinslebens gesetzt. 

 

 
Trebesing wird diesen Weg weiter beschreiten und forciert kurz- und mittelfristig: 
 
✓ den flächendeckenden Glasfaserausbau mit einer potentiellen Anschlussquote von 

über 90% aller Haushalte; 
 

✓ die Weiterentwicklung des Gewerbeparks Trebesing-Bad zur Stärkung der 
Beschäftigungsanzahl und der Wertschöpfung in der Gemeinde; 

 

✓ den Ausbau und die Verdichtung des öffentlichen Personennahverkehrs, in 
Kooperation mit den Nachbargemeinden im Lieser-/Maltatal, sowie die 
Verbesserung der Radinfrastruktur; 

 

✓ die Verbesserung der bestehenden Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und 
Vereine (Spielplätze, Freizeitanlagen, Veranstaltungszentrum Wegerpeint, 
Vereinshaus); 

 

✓ durch den Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion über gemeindeeigene 
Anlagen, mittels Kooperationsmodellen mit privaten Kraftwerksbetreibern und die 
Bildung von Energiegemeinschaften wollen wir die Vorreiterrolle als Energie- bzw. 
Klimagemeinde beibehalten; 
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Als Mitgliedsgemeinde der LAG Nockregion-Oberkärnten und des Regionalverbandes 

Spittal-Millstättersee-Lieser-Malta-Nockberge ist die Gemeinde Trebesing in die „Lokale 

Entwicklungsstrategie 23-27“ der Nockregion-Oberkärnten und in den „Masterplan 

Ländlicher Raum Kärnten“ eingegliedert.  

 

Wir sind bestrebt, in Kooperation mit der LAG und dem Land Kärnten, auf die 

Herausforderungen des demographischen Wandels und des Klimawandels einzugehen.  

 

Neben dem ÖEK 2023, mit seiner primär raumordnungspolitischen Funktion, stellen 

die vorstehenden kurz- und mittelfristigen Vorhaben einen wichtigen Grundpfeiler 

hierfür dar.  
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1 Vorwort 

 

Das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK), die oberste Ebene in der Planungshierarchie der Gemeinde, stellt 

prinzipiell die fachliche Grundlage für die planmäßige Gestaltung und Entwicklung des Gemeindegebietes 

dar. Demgemäß dient es als Entscheidungshilfe und als Grundlage für alle weiteren, konkreten 

Planungsmaßnahmen in der Gemeinde innerhalb der nächsten zehn Jahre. Insbesondere für die Erlassung 

des Flächenwidmungsplanes, denn im ÖEK sind die wichtigsten Zielsetzungen für die weitere räumliche 

Entwicklung der Gemeinde definiert. 

 

Das bestehende Örtliche Entwicklungskonzept stammt aus dem Jahr 1994. Folglich stellt das vorliegende 

ÖEK, das in den Jahren 2023 - 2024 erstellt wurde, eine umfassende Überarbeitung, auf der Basis des 

Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021 idgF und der verbesserten Plangrundlagen (u. a. 

digitale Farborthofotos, digitale Bearbeitung der Plandarstellungen, Schnittstelle mit dem KAGIS der 

Kärntner Landesregierung) dar. 

 

Laut §9 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG 2021 idgF hat der Gemeinderat das Örtliche 

Entwicklungskonzept innerhalb eines Jahres nach Ablauf von zwölf Jahren nach seiner Erstellung zu 

überprüfen und bei wesentlichen Änderungen der Planungsgrundlagen die Ziele der örtlichen 

Raumplanung zu ändern. Ferner sind entsprechend dem § 9 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021, 

K-ROG 2021 idgF ausgehend von einer Erhebung der wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und 

kulturellen Gegebenheiten der Gemeinde die Ziele der örtlichen Raumplanung für einen  

Planungszeitraum von zehn Jahren festzulegen und die zu ihrer Erreichung erforderlichen Maßnahmen 

darzustellen. Unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Grundlage stellen desweitern die Reduktion 

des Baulandüberhangs, die Baulandmobilisierung, die Stärkung von Orts- und Stadtkernen sowie die 

Festlegung von Siedlungsschwerpunkten inhaltliche Schwerpunkte dar. Diese Schwerpunktsetzungen sind 

auch als Reaktion auf die grundsätzlichen raumplanerischen Herausforderungen zum Thema 

Flächensparen zu sehen. Hierbei handelt es sich auch um ein nachvollziehbares Flächenmanagement 

unter Berücksichtigung der naturräumlichen Gegebenheiten und der gefahrenbezogenen Grundlagen. 

 

Die einzelnen Ortschaften der Gemeinde Trebesing haben in Ihrer Grundstruktur einen land- und 

forstwirtschaftlich geprägten Kern. Mit dem stetigen Strukturwandel in der Landwirtschaft wird die 

Gemeinde immer mehr zu einer Wohngemeinde. Gewerbe und Tourismus sind untergeordnete 

Wirtschaftssektoren mit geringer räumlicher Ausprägung, jedoch wichtig für die zukünftige Entwicklung 

der Gemeinde.  
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Bei den bestehenden Betrieben wird grundsätzlich die angrenzende Nutzungsstruktur berücksichtigt, um 

ausgehend von der Bestandsituation Erweiterungen zu ermöglichen. Auf Basis der Gemeindestruktur ist 

ein Bedarf für die Erweiterung vom bestehenden Gewerbeareal und den ausgewiesenen touristischen 

Bereichen gegeben.  

 

Dementsprechend sollen mit dem Örtlichen Entwicklungskonzept 2023 unter Berücksichtigung des 

Landschaftsraumes und der Bestandstruktur insbesondere die Voraussetzungen für eine geordnete 

Weiterentwicklung in den Bereichen Bevölkerungsentwicklung, Gewerbe, Tourismus und Wohnen 

geschaffen werden. 

 

Es resultiert die bestehende Überarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes aufgrund des 

Ablaufes der 12-Jahresfrist, dem generellen Bedarf der Überprüfung der bestehenden Zielsetzungen 

im Bereich der Siedlungsentwicklung und den Festlegungen im  

Kärntner Raumordnungsgesetz 2021, K-ROG 2021. 

 

§9 Abs. 3 K-ROG 2021 

„Im örtlichen Entwicklungskonzept sind ausgehend von einer Erhebung der wirtschaftlichen, 

sozialen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten in der Gemeinde die Ziele der örtlichen 

Raumordnung für einen Planungszeitraum von zehn Jahren und die zu ihrer Erreichung 

erforderlichen Maßnahmen festzulegen. Dabei sind grundsätzliche Aussagen zu treffen, 

insbesondere über:“ 

 

→ Wirtschaft und Siedlungsentwicklung 

o die Stellung der Gemeinde in der Region und die Zuweisung von überörtlichen 

Funktionen 

o die abschätzbare Bevölkerungsentwicklung und die angestrebte Siedlungs- und 

Wirtschaftsentwicklung 

o den abschätzbaren Baulandbedarf unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-, Siedlungs- 

und Wirtschaftsentwicklung 

o die funktionale Gliederung des Gemeindegebietes unter Berücksichtigung der 

Versorgungsfunktion, die großräumige Anordnung des Baulandes und die 

zweckmäßigste räumliche und zeitliche Abfolge der Bebauung 

o die Siedlungsschwerpunkte einschließlich deren Funktion; 

o die Stärkung von Orts- oder Stadtkernen 

o die Baulandmobilisierung 
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o die angestrebte Baustruktur und die bauliche Entwicklung der Gemeinde 

o die Abrundung von Bauland 

o die Festlegung von Siedlungsschwerpunkten 

 

→ Ökologie 

o die Hauptversorgungs- und Hauptentsorgungseinrichtungen (Energie- und 

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung u.ä.), einschließlich Integration und 

Einsatz von erneuerbarer Energie 

o die Freihaltung von Gebieten die zur Erhaltung der freien Landschaft, zur Erhaltung der 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, zur Erhaltung ausreichend bewirtschaftbarer 

Nutzflächen für die bäuerliche Landwirtschaft, zur Sicherung der künftigen 

Verfügbarkeit von Roh- und Grundstoffen von Bedeutung sind 

o Freihaltung der für die Aufschließung des Gemeindegebietes erforderlichen öffentlichen 

Verkehrswege einschließlich der Radwege 

o Freihalten von durch Naturgefahren gefährdete Bereiche und Schadenspotentiale 

o die Festlegung von Gebieten oder Grundflächen, die als Hochwasserabflussbereiche 

oder Hochwasserrückhalteräume freizuhalten sind 

 

→ Kultur und Soziales 

o die erforderliche Ausstattung der Gemeinde mit Erholungs-, Sport- und sonstigen 

Freizeiteinrichtungen 

 

Basierend auf diesen Themenschwerpunkten sollen im Zusammenhang mit der Überarbeitung des ÖEKs 

folgende Zielsetzungen erreicht werden: 

 

› Positionierung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort und Anstreben einer positiven 

Bevölkerungsentwicklung sowie einer geordneten Siedlungsentwicklung  

 

› Erhaltung bzw. Schaffung der Rahmenbedingungen für die bestehenden Gewerbebetriebe 

 

› Ausbau des touristischen Angebotes unter Nutzung der landschaftlichen Reize des 

Gemeindegebietes von Trebesing 

 

› Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität und Sicherstellung eines hohen 

Umweltschutzniveaus – Freihalten von schützenswerten Bereichen  
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2 Grundlagen 

 

2.1 Überörtliche Zielvorgaben 

 

 

Kärntner 

Raumordnungsgesetz 2021 

K-ROG 2021 

Im Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG) vom 29. April 2021, 

LGBl. Nr. 59/2021 sind die generellen Ziele und Grundsätze der 

Kärntner Raumordnungspolitik definiert. 

 

  

Kärntner 

Umweltplanungsgesetz 

2004 

K-UPG 2004 

Das Kärntner Umweltplanungsgesetz 2004 idF (K-UPG 2004, LGBl. 

Nr. 76/2022) regelt die Umweltprüfungen von Plänen und 

Programmen, u.a. auch auf Ebene der örtlichen Raumplanung (§3). 

 

 

Kärntner 

Naturschutzgesetz  

2002 

K-NSG 2002 

Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 idF (K-NSG 2002, LGBl. 

Nr. 36/2022) definiert detaillierte Bestimmungen zum Schutz der 

einzelnen Bereiche – festgelegt in den Abschnitten 2 bis 8. 

 

 

Kärntner  

Ortsbildpflegegesetz  

1990 

Laut dem Kärntner Ortsbildpflegegesetz 1990 (LGBl. Nr. 32/1990 idF 

LGBl. Nr. 31/2015) haben die Gemeinden gemäß §1 für die Pflege des 

erhaltenswerten Ortsbildes zu sorgen.  

 

 

Kärntner 

Wohnbauförderungsgesetz 

2017 

Richtlinien vom 20.07.2017 LGBl. Nr. 115/2022 

Kärntner Landes-Forstgesetz 

1979 

K-LFG 1979 

Gesetz vom 18. Juni 1979 mit dem einzelne forstrechtliche 

Bestimmungen erlassen werden (StF: LGBl Nr 77/1979). 
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2.2 Regionale Planungen und Festlegungen  

 

LEADER-Region 

LAG-Nockregion Oberkärnten 

„LAG“ - Lokale Aktionsgruppe: Ein von der EU vorgeschriebenes 

Programm für die ländliche Entwicklung um finanzielle Mittel aus 

dem Programm LEADER in der Region in Anspruch nehmen zu 

können. Es werden innovative Ideen und Projekte von 

Menschen, Gemeinden und anderen Institutionen unterstützt. 

 

Die Nockregion erstreckt sich über das Lieser- und Maltatal, 

einen Teil des Drautals mit der Bezirksstadt Spittal/Drau, die 

Region Millstätter See bis Bad Kleinkirchheim und Reichenau. 

Neben den Tourismusregionen Bad Kleinkirchheim, Lieser-

/Maltatal, Millstätter See, Nockberge und Rennweg-Katschberg 

befinden sich auch die drei kulturellen Zentren Spittal/Drau, 

Millstatt am See und Gmünd in der Region. 

 

Regionalverband Spittal-

Millstättersee-Lieser-Malta-

Nockberge 

Ein Verein mit 17 Mitgliedsgemeinden (Bad Kleinkirchheim, 

Baldramsdorf, Feld am See, Ferndorf, Fresach, Gmünd in 

Kärnten, Krems in Kärnten, Lendorf, Malta, Millstatt am See, 

Mühldorf, Radenthein, Rennweg am Katschberg, Reichenau, 

Seeboden, Spittal an der Drau, Trebesing) der sich um die 

Umsetzung von verschiedenen Projekten aus den Bereichen 

Klima- und Energie-Modellregionen oder auch Leader-Projekte 

bemüht sowie die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden 

forciert um die Region zu stärken. 

 

Regionales Entwicklungsleitbild 

Bezirk Spittal/Drau 

Die Entwicklung baut auf den vorhandenen Stärken auf, um alle 

regional vorhandenen Potentiale des Bezirkes und die Vielfalt 

des Natur- und Landschaftsraumes zu nutzen. Damit soll dem 

Lebens- und Wirtschaftsstandort Spittal an der Drau ein Profil 

gegeben werden.  
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 Das regionale Entwicklungsleitbild für den Bezirk Spittal an der 

Drau hat sich auf sechs Hauptbereiche spezialisiert. Diese 

Bereiche sollen im gesamten Bezirk verbessert und ausgebaut 

werden um die Region attraktiver zu gestalten. Der Gemeinde 

Trebesing ist in diesem Entwicklungsleitbild keine besondere 

Funktion zugeteilt. 

 

 

 

Abbildung 1: Regionales Entwicklungsleitbild Bezirk Spittal/Drau. https://docplayer.org/82140090-Regionales-entwicklungsleitbild-

bezirk-spittal-drau-entwicklungsstrategie-entwicklungsleitbild-massnahmen-projekte.html, letzer Zugriff (29.04.2024). 
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2.3 Weitere gesetzliche Rahmenbedingungen 

 

 

Alpenkonvention Übereinkommen zum Schutz der Alpen: StF: BGBl. Nr. 477/1995 

 

Fauna-Flora-Habitat Richtlinie Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

 

Vogelschutzrichtlinie Richtlinie 2009/147/EG von 30.11.2009 über die Erhaltung der 

wild lebenden Vogelarten 

 

Immissionsschutzgesetz Luft 

 

Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch 

Luftschadstoffe (Immissionsschutzgesetz – Luft, IG-L)  

BGBl. I Nr. 115/1997  

 

EU-Umgebungslärmrichtlinie EU-Umgebungslärmrichtlinie (2003/10/EG) für die Bewertung 

und Bekämpfung von Umgebungslärm; 

Bundesumgebungslärmschutzgesetz BGBl. I Nr. 60/2005 

 

Forstgesetz Bundesgesetz vom 03.07.1975, BGBl. I Nr. 56/2016 

 

Altlastenatlas-Verordnung Bundesgesetz, 07.06.1989, BGBl. II Nr. 221/2023 

 

Wasserrechtsgesetz Bundesgesetz, 1959, l. Ä. BGBl. I Nr. 73/2018 
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3 Strukturanalyse 

3.1 Lage und Eckdaten 

 

Lage und Eckdaten 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Trebesing liegt in Oberkärnten, im Liesertal, eingebettet 

zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Biosphärenpark 

Nockberge. Die Gemeinde liegt im politischen Bezirk Spittal an der Drau. 

Die Nachbargemeinden sind Seeboden, Lendorf, Mühldorf, Reißeck, Malta 

und Gmünd. 

 

 

Das Wappen der Gemeinde symbolisiert die drei Trebesinger Heilquellen in 

der linken Hälfte, silber und grün hinterlegt. In der rechten Hälfte ein roter 

Greifenkopf auf silbernen Hintergrund der an die Herren von Mallenthein1 

erinnert.  

 

Die fachsprachliche Beschreibung des Wappens (Blasonierung) lautet:  

„Von Grün zu Silber gespalten; vorn ein silberner Bottich, in denen drei vom 

oberen Schildrand ausgehende, parallel geführte silberne Wellenleisten 

münden; hinten ein roter, mit Flug ornamentierter Greifenkopf.“2 

 

Naturräumliche 

Nutzungsstruktur 

 

Als Wald sind ca. 46% der Gemeindefläche ausgewiesen und ca. 10% der 

Katasterfläche werden als landwirtschaftliche Fläche genutzt. 18% sind Alpen 

und 0,2% der Katasterfläche werden als Bau- und Verkehrsfläche genutzt. 

Ca. 12% der Gemeindefläche machen den Dauersiedlungsraum aus. Der Rest 

sind sonstige Flächen. 

 

Im Gemeindegebiet von Trebesing sind keine Naturschutzgebiete 

ausgewiesen.  

Verkehrstechnische 

Erschließung 

 

Die Verkehrserschließung in der Gemeinde ist durch das hochrangige 

Straßennetz (A10 - Tauern Autobahn und B99 - Katschberg Straße), die L10 

Trebesinger Straße sowie ein Netz aus Ortschafts-, Güter- und 

Verbindungswegen sehr umfangreich ausgebaut. Verbindungen in die 

umliegenden Gemeinden sind gegeben.  

 
1 Seitenlinie des Grafen von Heunburg, 12. Jahrhundert. 
2 Quelle: Wilhelm Deuer: Die Kärntner Gemeindewappen. Verlag des Kärntner Landesarchivs, Klagenfurt 2006,  
S. 282. 
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Regionale Einstufung 

 

Die angrenzende Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau kann für die 

Gemeinde als Schul-, Arbeits- und Einkaufsstandort angesprochen werden. 

Die Nachbarorte Gmünd und Seeboden übernehmen als Unterzentren 

ebenso eine wichtige Versorgungsfunktion. 

 

 

Räumlich-funktionale 

Verflechtungen 

innerhalb der Region  

 

Bei der Gemeinde Trebesing handelt es sich um eine strukturschwache 

Gemeinde in der die landwirtschaftliche Funktion noch einen hohen Anteil 

aufweist. Die touristische Infrastruktur und die gewerbliche Funktion sind von 

untergeordneter Bedeutung jedoch sind sie für die Gemeinde von hoher 

lokaler Bedeutung. Da lediglich im Hauptort im untergeordneten 

Funktionsbereich zentralörtliche Funktionen vorliegen, sind die Beziehungen 

zu den naheliegenden Unterzentren Seeboden und Gmünd hinsichtlich der 

Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen sowie den zentralen 

Versorgungsfunktionen besonders ausgeprägt. Ebenso ist eine starke 

funktionale-infrastrukturelle Verflechtung zur Bezirkshauptstadt Spittal an 

der Drau gegeben. Insbesondere für Behördenwege, höherbildende Schulen 

und ein erweitertes Arbeitsplatzangebot bestehen starke Beziehungen zur 

Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau und in weiterer Folge zur 

Landeshauptstadt Klagenfurt sowie auch zur Stadt Villach.  

 

Entgegengesetzt sind die funktionalen Verflechtungen der anbindenden 

Gemeinden zu Trebesing von untergeordneter Bedeutung. Größere 

Entwicklungen sind vielfach durch die naturräumlichen Gegebenheiten nicht 

möglich wodurch die Gemeinde in Summe keine positive Gesamtentwicklung 

aufzuweisen hat.  
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3.2 Administrative Gliederung 

 

 

Administrative 

Gliederung 

 

Die Gemeinde Trebesing befindet sich im politischen Bezirk Spittal an der 

Drau und gliedert sich in die drei Katastralgemeinden Radl, Altersberg und 

Trebesing. Das Gemeindegebiet umfasst 13 Ortschaften: 

 Aich 

 Altersberg 

 Großhattenberg 

 Hintereggen 

 Neuschitz 

 Oberallach 

 Pirk 

 Rachenbach 

 Radl 

 Trebesing 

 Trebesing-Bad 

 Zelsach 

 Zlatting 

 

Zentralörtliche 

Funktion 

Gemeindeamt, Volksschule, Kindergarten, Freiwillige Feuerwehren, 

Vereinshaus, Veranstaltungszentrum, Freizeitzentrum 

 

Nächstgelegene 

Zentren 

Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau 

Gmünd und Seeboden 

 

 

 

 

  



!

!

!

!
! !

! !
!

! !
!

! !
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

! !

!

! ! !

!

!

!

!

!
!

!
! !

!

!

!

!

!

!
! !

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!!!
!

!

!

!

!!!

!!

!

!
!!!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!!
!

!

!!!!!

!!!

!

!

!

!!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!!

!!!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

! !
!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

! !
!

! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

! !
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

! ! ! ! !
!

!
!

!
! !

!
! ! ! ! !

!
!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! !
!

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !
!

!
!

!
! ! !

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
! !

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!
!

!

!
! !

!

! ! !

!
!

! !

!

!

! ! !

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!

!
! !

!
!

!

! ! ! ! ! ! ! !
!

!
!

!!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
! ! !

!
!

!

!
!

!
!

!

! !
!

!
!

!
! ! ! !

! !
! !

!
! ! !

!

!

! ! ! !

!

!

!!
!

!
!

!
!

!
!

!

! ! !

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!! !

! ! !

!
!
!

!!
!

!
!
!

!

!
!

! ! !

!

!

!

! !!
!
! !

! ! !
! !

!

!
!

!

!

!
!

!

!!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!!!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!
! !

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!
!!

!
!

!

!!!!!!!

!
!

!
!

!

!
!
!

!
!

!

!
!
!

!
!

!
!

!

!

!
!
!

!!
!

!
!

!

!
!
!

!

!
!

!
!
!

!
!
!

!
!
!

!!
!

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!
!

!
!
!

! ! !

!
!
!

! ! !
! ! ! ! ! !

!
! !

!
!

QUELLE: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 Landesentwicklung und Gemeinden - KAGIS
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3.2.1 Topographie 
 

Die Gemeinde Trebesing liegt topographisch gesehen zwischen den Hohen Tauern und den Gurktaler 

Alpen. Genauer gesagt zwischen der Reißeckgruppe und den westlichen Nockbergen. Diese 

Gebirgsgruppen werden durch die Lieser voneinander getrennt. Die Reißeckgruppe, westlich der Lieser 

zeigt eine hochalpine Topographie mit schroffen Landschaftsformen; die Nockberge im Osten hingegen 

weisen eher eine rundliche Morphologie auf. Der höchste Gipfel im Gemeindegebiet von Trebesing ist das 

Reißeck mit 2.965m bzw. das Gmeineck mit 2.592m. 3 

 

Der Dauersiedlungsraum konzentriert sich auf die Talebene der Lieser. Der Lieser entlang führen wichtige 

Verkehrswege (L10 Trebesinger Straße, B99 Katschberg Straße, A10 Tauern Autobahn). Durch diese 

Straßenverbindungen werden die Teile Oberkärntens mit Villach verbunden, und das Gebiet an das 

höherrangige, internationale Straßennetz angebunden. Diese Verkehrswege wurden bereits in der 

Römerzeit genutzt und an den Knotenpunkten in den Tälern entstanden die ersten Siedlungen.  

 

Geologisch gesehen ist der gesamte Bereich von eiszeitlicher Überformung der Landschaft geprägt. 

Trebesing liegt am Rande des Tauernfensters. Das Tauernfenster ist eine geologische Sensation: Im Zuge 

der Alpenbildung schloss sich der atlantische Ozean und die Gesteine wurden erst deckenartig überlagert. 

Durch Abschiebungen, Seitenverschiebungen und Lücken im ostalpinen Deckensystem entstand das 

sogenannte Tauernfenster. Wie durch ein Fenster kann man auf kontinentale und auch ozeanische Böden 

blicken und Ozeanboden wird auf Bergeshöhen sichtbar.4 

 

Einige wichtige Gewässer fließen durch das Gemeindegebiet: aus dem Bockriegelsee, einem Bergsee 

unterhalb der Donnerschlagspitze, entspringt der Maißbach. Dieser mündet in den Radlbach. Dieser führt 

durch den Rabenwald und den Radlgraben in die Ortschaft Radl, wo er dann in die Lieser mündet. Weiter 

südwestlich liegt der Rachenbach. Dieser entspringt am Südhang des Stoders und fließt durch die 

gleichnamige Ortschaft, wo er in die Lieser mündet. Für den Radlbach und den Rachenbach gibt es im 

Dauersiedlungsraum rote und gelbe Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung, da von ihnen 

ein gewisses Gefahrenpotential ausgeht.  

 

Die östliche Gemeindegrenze bildet die Lieser - für sie sind seitens der Bundeswasserbauverwaltung 

Überflutungsflächen (HQ30, HQ100, HQ300) ausgewiesen. Im Entwicklungsplan des örtlichen 

 
3 Quelle: Geologie des Kartenblattes 182 Spittal a.d. Drau https://opac.geologie.ac.at/ais312/dokumente/ATA_2005_001.pdf, letzter 

Zugriff 21.08.2022. 
4 Quelle: Geologische Bundesanstalt (Hrsg.) (2002). Rocky Austria – Eine bunte Erdgeschichte von Österreich. S. 21-25.  

https://opac.geologie.ac.at/ais312/dokumente/ATA_2005_001.pdf
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Entwicklungskonzeptes werden die Überflutungsflächen HQ30 und HQ100 als rote bzw. gelbe 

Gefahrenzone ausgewiesen. 

 

Das Gemeindegebiet weißt eine Katasterfläche von 73,79 Hektar auf: 12% fallen auf den 

Dauersiedlungsraum, 46% sind als Wald ausgewiesen und 18% als Alpen5. Der Hauptsiedlungsraum der 

Gemeinde Trebesing konzentriert sich auf die Tallage unterhalb der 1000m Grenze. Einzelne kleinere 

Siedlungen und Berghöfe befinden sich in höheren Lagen.  

 

Der Wald und die alpinen Flächen machen nahezu zwei Drittel der Katasterfläche der Gemeinde Trebesing 

aus. Im alpinen Gebiet (>2.000müA6) sind Pioniervegetation auf Schutt und Fels vorherrschend, gefolgt 

von Zwergstrauchheiden, Weiderasen und Bergmähdern. In höheren Lagen um die 1.500müA erstrecken 

sich Fichten-Lärchen-Mischwälder und feuchte Laubmischwälder (Erlen, Eschen, Weiden, Bergahorn). 

Zwischen 1500müA und 1000müA Seehöhe überwiegt der reine Fichtenwald. Erst darunter, im 

Nahbereich des Dauersiedlungsraumes, ist das Wirtschaftsgrünland mit Mähwiesen und Weiden 

dominant. Entlang der Gewässer sind feuchte Laubmischwälder angesiedelt. 

 

  

 
5 Quelle: https://www.statistik.at/blickgem/G0101/g20638.pdf 
6 müA: Meter über Adria, umgangssprachlich Seehöhe 
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3.2.2 Naturgefahren 
 

Gefahrenzonenplan 

Wildbach- und 

Lawinenverbauung 

 

 

Wildbäche stellen in der Gemeinde Trebesing in Teilbereichen ein 

Gefahrenpotential für Siedlungsbereiche dar.  

 

In den Gefahrenzonenplänen der WLV sind rote und gelbe Zonen 

ausgewiesen. Während innerhalb der roten Zone eine Bebauung 

ausgeschlossen sein muss, ist eine Bebauung in der gelben Zone mit 

besonderen Auflagen prinzipiell möglich. Bestandsgebäude innerhalb der 

roten Gefahrenzone können als solche bestehen bleiben, eine Erweiterung 

innerhalb dieser Gefahrenzone ist allerdings ausgeschlossen. 

 

Gefahrenzonenpläne der Wildbach- und Lawinenverbauung liegen für 

folgende Gewässer vor: 

› Rachenbach 

› Radlbach 

 

Diese Gefahrenzonenpläne stammen aus dem Jahr 1982. Im Jahr 2022 

erfolgte eine Revision für folgende Bäche: 

› Steinbrückenbach 

› Steinbrückenbach - Friedhofsbachl 

› Radlbach und Radlgraben 

› Krebsbach 

› Trebesingerbach 

› Aichbachl 

› Rachenbach 

› Zlattingerbach 

 

Gefahrenzonenplan 

der Bundeswasserbau-

verwaltung Kärnten 

Entlang des gesamten Verlaufes der Lieser ist eine rote Gefahrenzone der 

Bundeswasserbauverwaltung Kärnten ausgewiesen (HQ30). Flächen in der 

roten Gefahrenzone sind aufgrund der zu erwartenden Schäden zur 

ständigen Benutzung für Siedlungs- und Verkehrszwecke nicht geeignet - es 

herrscht Bau- und Widmungsverbot. 
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Im Uferbereich der Lieser im östlichen Ortsbereich von Trebesing-Bad ist die 

gelbe Gefahrenzone ausgewiesen. Die gelbe Gefahrenzone umfasst die 

verbleibenden Überflutungsflächen bis zur Anschlaglinie des 

Bemessungshochwassers (100-jährliches Hochwasserereignis). In dieser 

Zone können an Objekten Beschädigungen auftreten und es sind 

Gefährdungen im geringeren Ausmaß möglich. Zur Verringerung des 

Schadenspotentials bei Hochwasser sind diese Bereiche lt. ÖROK-

Empfehlung und aus wasserwirtschaftlicher Sicht von einer Bebauung 

freizuhalten.  

 

 

Gefährdung durch 

Oberflächenwasser-

abfluss 

Seitens des Landes Kärnten wurde von der Uabt. Schutzwasserwirtschaft 

der Abteilung 12 in Zusammenarbeit mit der ITU – Umweltdaten und KAGIS 

der Abteilung 8 die „Hinweiskarte Oberflächenabfluss“ im Jahr 2021 

erstellt. Dabei handelt es sich um Hinweiskarten, die eine mögliche 

Gefährdung durch Oberflächenabfluss unter der Annahme einer 

vereinfachten Berechnung darstellen.  

 

In Bereichen mit einer möglichen Gefährdung durch Oberflächenabfluss 

sind Baulandausweisungen mit der Abteilung 12 Uabt. 

Schutzwasserwirtschaft im Detail zu prüfen. 

3.2.3 Schutzgebiete 
 

Naturschutzgebiete Im Gemeindegebiet von Trebesing sind keine Naturschutzgebiete oder 

Naturdenkmäler ausgewiesen. 

 

Biotope Für die Gemeinde Trebesing liegt momentan keine Biotopkartierung des 

Amtes der Kärntner Landesregierung, Fachabteilung Naturschutz vor. 

 

Wasserschutzgebiete 

(engeres und weiteres) 

Zum Schutz von Trinkwasserquellen vor nachhaltigen Verunreinigungen 

sind um die gefassten Quellen jeweils engere und weitere 

Wasserschutzgebiete festgelegt. Diese bedeutenden Trinkwasserpotentiale 

sind zusammen mit Wasserschongebieten im Kärntner 

Wasserinformationssystem (WIS) digitalisiert. 
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Im Gemeindegebiet von Trebesing ist unter anderem das 

Heilquellenschongebiet Königsquell von besonderer Bedeutung.  

 

Forst- und  

Waldentwicklungs- 

plan  

Das Hauptelement der Vegetation der Gemeinde Trebesing bildet der Wald. 

Laut dem Forst- und Waldentwicklungsplan ist nahezu die ganze Gemeinde 

mit der Schutzfunktion belegt. 

Im zentralen Bereich der Gemeinde, angrenzend zu den Gemeinden 

Seeboden und Gmünd ist die Wohlfahrtsfunktion vorherrschend.  

 

Wildtierkorridore Wildtierkorridore dienen der Sicherstellung der Vernetzung von 

Lebensräumen von waldgebundenen Wildtieren mit großflächigen 

Habitatansprüchen. Die Ausweisung deckt sich mit der Festlegung der 

Grünkeile mit siedlungstrennender Funktion in denen eine Bebauung 

ausgeschlossen ist. 

 

 

3.2.4 Umweltsituation 
 

Altlasten Innerhalb des Gemeindegebietes befinden sich keine Altlasten, 

Altablagerungen oder Verdachtsflächen im Sinne des 

Altlastensanierungsgesetzes. 

 

 

Rohstoffgewinnung Im Gemeindegebiet von Trebesing sind keine Flächen zur 

Rohstoffgewinnung ausgewiesen.  

Ein Abbaugebiet für Schotter befindet sich im westlichen Bereich der 

Ortschaft Rachenbach. Der Schotterabbau wird auf der gegenständlichen 

Fläche nicht mehr fortgeführt. Eine Nutzung dieser vorbelasteten Fläche für 

alternative Energiegewinnung ist möglich. 

 

Energieversorgung Die Energieversorgung wird durch die Kärnten Netz GmbH sichergestellt. 

Innerhalb des Gemeindegebietes von Trebesing verlaufen diverse 

Stromleitungen der Kärnten Netz GmbH und der Verbund AG 

(Hochspannungsleitung (110kV), Mittelspannungsleitungen (20kV) und 

Niederspannungsleitungen (0,4kV). Bei einer 110kV-
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Hochspannungsfreileitung ist beidseitig ein Gefährdungsbereich von 

25 Metern festgelegt. Dieser ist aus Sicherheitsgründen von einer 

Bebauung freizuhalten. 

Mittelspannungs- und Niederspannungsleitungen werden als Freileitung 

oder Erdkabel geführt. 
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QUELLE: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 Landesentwicklung und Gemeinden - KAGIS

$
0 1 000 2 000500

Meter

KG 
TREBESING

KG 
RADL

KG
ALTERSBERG

Legende
! ! !

!
!

!

!!!

Gemeindegrenze

! ! ! ! ! ! ! Katastralgemeindegrenzen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Gefahrenzonen

ᬀᬀᬀᬀ Wildtierkorridore

Quellschutzgebiete

Waldentwicklungsplan

Nutzfunktion

Schutzfunktion

Wohlfahrtsfunktion

Ödfläche

Zelsach Altersberg

Pirk

Oberallach

Rachenbach

Neuschitz

Zlatting

Radl

Aich

Großhattenberg

Trebesing

Rot- & Gams- & Rehwild

Rotwild

Rotwild

G
e

m
e

in
d

e
 T

re
b

e
s

in
g

 - Ö
E

K
 2

0
2

3
N

a
tu

rs
c

h
u

tzre
c
h

tlic
h

e
 F

e
s

tle
g

u
n

g
e

n
M

a
ß

sta
b
 1

:5
0
.0

0
0

B
e
a

rb
e

itu
n

g
: Je

rn
e

j/S
tra

u
ß

B
e
sch

lu
ssd

a
tu

m
: 11

.1
0
.2

0
2
4

Trebesing-Bad

Hintereggen



Örtliches Entwicklungskonzept Gemeinde Trebesing 

M a g .  D r .  S i l v e s t e r  J e r n e j  

Ingenieurbüro für Raumplanung & Raumordnung  Seite 28 

Generell kann die Umweltsituation im Gemeindegebiet als gut bezeichnet werden, denn es sind keine 

schwerwiegenden Umweltprobleme vorhanden. Die Gemeinde verfügt über ein enormes 

naturräumliches Potential. Die Wasserqualität ist positiv zu erwähnen. Im ganzen Gemeindegebiet 

befinden sich zahlreiche naturbelassene und naturräumlich wertvolle Flächen.  

 

Gewisse Belastungen sind durch den Hausbrand (Luft) und durch den Verkehr (Luft und Lärm) anzuführen. 

Störungen durch gewerbliche Nutzungen sind nur lokal in einem sehr begrenzten Ausmaß vorhanden. 

 

Anzuführen wäre noch, dass die Zersiedelung eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im 

Gemeindegebiet darstellt (u.a. Hintereggen, Pirk).  

 

3.2.5  Vegetation 
 

Das Hauptelement der Vegetation ist der Wald. Dieser ist gekennzeichnet durch subalpinen Nadelwald. 

Im nordwestlichen Gemeindegebiet überwiegen oberhalb der Baumgrenze die alpinen Rasen und 

Zwergstrauchheiden. Im zentralen Gemeindegebiet wird die Vegetation durch Acker-Grünlandkomplexe 

und Weideland geprägt. Entlang der Lieser im östlichen Randbereich der Gemeinde sind einige 

Feuchtgebiete vorhanden. 
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QUELLE: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 3 Landesentwicklung und Gemeinden - KAGIS
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3.2.6 Boden 
 

Boden Der Boden im Siedlungsbereich von Trebesing weißt Braunerde, Gley und 

Auböden auf. Das Ausgangsmaterial ist hauptsächlich Moränenmaterial, 

was durch den eiszeitlichen Gletscherstrom der Lieser abgelagert wurde. 

Auch Schwemmmaterial ist in Aubereichen vorzufinden.  

 

Die durchschnittlichen Wasserverhältnisse der Bodenform sind trocken bis 

mäßig trocken. In Teilbereichen der Ortschaften Aich, Zlatting und Zelsach 

ist der Boden mäßig feucht bis nass. Dies ist bei weiteren 

Baulandausweisungen im Einzelverfahren zu beachten! 

 

In der digitalen Bodenkarte des Bundesforschungszentrums für Wald 

(https://bodenkarte.at) wird das Grünland in die Wertigkeiten gering-, 

mittel- und hochwertig eingeteilt.  

 

Im Nahbereich der Siedlungen sind vorrangig geringwertige und 

mittelwertige Flächen vorliegend. Diese werden von Wald umrahmt. 

Kleinere Teilflächen in Rachenbach, Trebesing, Aich und Großhattenberg 

sind als hochwertiges Grünland ausgewiesen. 

 

In der Bodenfunktionsbewertung im KAGIS (durchgeführt durch die AGES) 

werden dem Schutzgut Boden Teilfunktionen gem. ÖNORM L 1076 

zugewiesen:  

• Böden mit besonderer Bedeutung 

• Bodentypengruppen 

• Produktionsfunktion 

• Standortfunktion 

• Lebensraumfunktion 

• Abflussregulierung 

• Filter- und Pufferfunktion 

 

Bei der Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes sind im Rahmen der 

Grundlagenforschung die Böden (Bodentypengruppen) des 

Gemeindegebietes nach Vorkommen und Verteilung sowie nach ihrer 

https://bodenkarte.at/
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Leistungsfähigkeit in den einzelnen Bodenfunktionen zu erfassen und 

darzustellen.  

 

Bei der Ausweisung von Baulandpotentialflächen wurden die 

Bodentypengruppen grundsätzlich berücksichtigt. Durch die Festlegung der 

Siedlungsgrenzen wird der weitere Flächenverbrauch auf das Notwendigste 

reduziert.  

 

In der Karte „Boden mit besonderer Bedeutung“ sind Böden ausgewiesen, 

die einen hohen Funktionsgrad in der Standortfunktion, der 

Produktionsfunktion oder der Abflussregulierung aufweisen. Diese sollen 

nach Möglichkeit an Ort und Stelle erhalten werden. Eine Überbauung soll 

nur nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung erfolgen. Entfallene 

Bodenleistungen sollen nach Möglichkeit ausgeglichen werden7.  

 

 

  

 
7 Quelle: Die Bodenfunktion in Kärnten. Handbuch zur Anwendung in der Raumplanung und bei Umweltprüfungen. S. 27. 



QUELLE: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 15 Standort, Raumordnung und Energie - KAGIS
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3.3 Technische Infrastruktur 

3.3.1 Verkehrsinfrastruktur 
 

Die Gemeinde Trebesing ist verkehrstechnisch sehr gut an das höherrangige Verkehrsnetz angeschlossen. 

Folgende Straßen führen entlang der Lieser und prägen das Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde 

Trebesing:  

o A10 Tauern Autobahn 

o B99 Katschberg Straße 

o L10 Trebesinger Straße 

 

Zahlreiche Gemeindestraßen und Güterwege führen durch das Gemeindegebiet und verbinden die 

einzelnen Ortschaften und dezentral gelegene Streusiedlungen miteinander.  

 

Der Lieser Radweg R9 startet in Lendorf, führt entlang der Lieser durch Trebesing und endet bei der 

Mautstation der Kölnbreinsperre. Er ist knapp 32km lang und schließt an den Drauradweg, den 

Mölltalradweg und den Millstätterseeradweg an. 

 

Der öffentliche Individualverkehr ist durch eine Buslinie sichergestellt. Die Frequenz richtet sich nach den 

Schulzeiten – somit erfolgt in den Ferien nur ein eingeschränkter Betrieb der Buslinie. Nicht alle 

Ortschaften verfügen über eine Bushaltestelle, da sich die Buslinie wie auch die höherrangigen Straßen 

entlang der Lieser in Nord-Süd-Ausrichtung orientieren.  

 

Der öffentliche Verkehr stellt eine wichtige Rolle bei der Raum- und Siedlungsentwicklung dar. Im Jahr 

2015 wurde das System der ÖV-Güteklassen entwickelt. Dieses Güteklassensystem verbindet die 

Bedienungsqualität von Haltestellen und deren fußläufiger Erreichbarkeit. Die Kategorisierung der 

Güteklassen erfolgt von A bis G. Die Güteklasse A findet sich im städtischen Raum mit höchstrangiger ÖV-

Erschließung wieder, die Güteklasse G im ländlichen Raum mit einer Basiserschließung. Die ÖV-

Güteklassen geben einen Überblick über die Erschließungsqualitäten in Zusammenschau mit der 

Bevölkerungsentwicklung, dem Arbeitsplatzangebot und der Siedlungsentwicklung. Daraus können 

Rückschlüsse für die weitere Planung getroffen werden8. 

 

In den Tallagen und Hauptsiedlungsbereich von Trebesing liegt eine Sehr gute bis gute Basiserschließung 

vor. In den dezentral gelegenen Ortschaften sind keine entsprechenden Güteklassen ausgewiesen, da 

 
8
 Auszug aus „Die österreichweiten ÖV-Güteklassen“, österreichisches Raumentwicklungskonzept 2030.  











https://www.trebesing.at/aktuelles/e5-trebesing.html
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http://www.convenzionedellealpi.org/page4a_de.htm
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